
 

 
 
 
Auslands- und Erasmus-Semester für Studierende aus dem Bereich Schauspiel 
 
Du möchtest ein Semester im Ausland studieren? Hier ein Leitfaden, was du für deine 
Bewerbung beachten musst.  
 
Bei Fragen wende dich jederzeit gerne an das Referat für internationale Beziehungen der 
Theaterakademie (constanze.suenwoldt@theaterakademie.de) oder deinen Studiengang 
(schauspiel@theaterakademie.de).  
  
Vor der Bewerbung 
 

- Schauspielstudierende ab dem 5. Semester ihres Studiums können sich für ein 
Auslandssemester bewerben. Voraussetzung: Die im Vorlesungsverzeichnis 
geforderten Leistungen wurden erreicht und 80% der Gruppenunterrichte wurden 
absolviert. 

- Informiere dich über Schulen im Ausland und über die Erasmus-Partnerschulen auf 
unserer Homepage oder der Homepage der Hochschule für Musik und Theater. Falls 
du dich für eine Schule interessierst, die nicht auf der Liste unserer Partnerschulen 
oder der Partnerschulen der Hochschule für Musik und Theater steht, nimm bitte 
Kontakt zur Referentin für internationale Beziehungen auf.  

- Stelle dein Erasmus-Vorhaben bis zum 15. November bei deiner 
Studiengangsleitung vor. Bis zum 1. Dezember erfolgt die Zu- oder Absage durch 
deinen Studiengang. Tipp: Begründe in einem Motivationsschreiben, an welche 
Schule(n) im Ausland du gerne gehen möchtest und warum. 
Bewerben sich mehr als zwei Studierende aus einem Jahrgang, die gleichzeitig ins 
Ausland wollen, entscheidet die Studiengangsleitung anhand des 
Motivationsschreibens und der bisher erbrachten Studienleistungen, welche der 
Studierenden sich im Ausland bewerben dürfen. (Gegebenenfalls kannst du dann zu 
einem anderen Zeitpunkt ins Ausland.) 

 
Deine Bewerbung 
 

- Nach Zusage des Studiengangs informiere bitte die Referentin für internationale 
Beziehungen. Sie setzt sich mit dem Internationale Office der Hochschule für Musik 
und Theater in Kontakt, die Theaterakademie und die HMTM kooperieren auch im 
Rahmen des Erasmus-Programmes.  

- Sobald du das OK der Referentin für Internationale Beziehungen hast, kannst du 
dich an bis zu drei Schulen bewerben. Aktuelle Bewerbungsfristen und 
Informationen zu den geforderten Bewerbungsunterlagen findest du auf der 
Homepage der jeweiligen Schulen. Bei Fragen zu deiner Bewerbung und rund um 
dein Auslandssemester, wende dich an das Referat für internationale Beziehungen 
der Theaterakademie bzw. das International Office der jeweiligen Schule im 
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Ausland. Die Zu- oder Absage deiner Bewerbung erfolgt über die Schule im 
Ausland. 

 
Vor der Abreise 
  
Deine Bewerbung wurde erfolgreich angenommen? Herzlichen Glückwunsch! Beachte 
folgende Punkte, die nun zu erledigen sind: 

- Informiere dich, ob eine Beurlaubung in deinem Fall sinnvoll ist oder nicht. Mehr 
Informationen darüber findest du beispielsweise unter folgendem Link: 
https://www.studis-online.de/Studieren/urlaubssemester.php  

- Falls du einen Antrag auf Beurlaubung während deines Auslandssemesters stellen 
möchtest, wende dich an Frau Dr. Johannsen von der Hochschule für Musik und 
Theater. Weitere Infos zur Beurlaubung inkl. Antrag findest du auf der Webseite: 
https://hmtm.de/studieren/beurlaubung  

- Informiere Kristina Pschorr und Katrin Kramer von der Theaterakademie über dein 
Auslandssemester (studium@theaterakademie.de ) 

- Auslandskrankenversicherung (Nachweis dringend erforderlich!) 
- Unfall- und Haftpflichtversicherung (werden nachdrücklich empfohlen!) 
- Flug und Unterkunft (Frühzeitige Planung) 
- Online Sprachtest erforderlich (außer für Muttersprachler), Zugang wird dir per Mail 

zugeschickt 
- Erstelle dein individuelles Learning Agreement („Lernvereinbarung“) in 

Zusammenarbeit mit deinem Studiengang, dem Referat für Internationale 
Beziehungen an der Theaterakademie und den Erasmus-Koordinator*innen der 
Schule im Ausland. Du brauchst dieses Dokument vor Beginn und am Ende deines 
Auslandsaufenthaltes, um einen Nachweis („Transcript of Records“) über deine im 
Ausland erbrachten Studienleistungen zu erhalten. Das entsprechende Formular 
sendet dir das Internationale Office der Hochschule für Musik und Theater zu. 

- Nach dem Abschluss des Learning Agreements und des Grant Agreements (dieses 
erhältst du in Zusammenarbeit mit dem International Office der HMTM) bekommst 
du deine Erasmusförderung in folgender Staffelung ausbezahlt:  
80% nach Ankunft und 20% nach Rückkehr  

 
Nach dem Auslandssemester 
 
Die Partnerschule stellt dir auf Basis des Learning Agreements ein Transcript of Records 
aus, das du für die Anerkennung deiner im Ausland erbrachten Studienleistungen beim 
Prüfungsamt der Hochschule für Musik und Theater vorlegen musst. Tipp: Nimm dafür 
noch vor deiner Abreise bzw. vor dem Ende deines Auslandssemesters Kontakt zu den 
Ansprechpartner*innen des Studiengangs vor Ort auf.  
 
Für den DAAD/Erasmus erstellst du den verpflichtenden Abschlussbericht, der dir 
automatisch per E-Mail zugeschickt wird. 
 
Wir bitten dich außerdem, für andere Studierende deine Erlebnisse in einem 
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Erfahrungsbericht für unsere Homepage und die Social Media Kanäle der Theaterakademie 
festzuhalten. Schicke diesen bitte an das Referat für internationale Beziehungen. 
 
Vielen Dank! 


